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Wettbewerb iI"
Anfang dieses Jahres haHen wir bereits über das Bauschaffen in

der Stadf Glogau, einer aufstrebenden Millelsfadf Schlesiens, berich
tet. Unsere Veröffentlichungen des laufenden Jahrgangs leiteten wir
mit der Wiedergabe des im Mai 1935 in Betrieb genommenen Neu
baus des Bahnhofsempfangsgebäudes ein und brachten anschHeIJend
in den Heften Nt. 2 und 3 Wohnungs-Neubauten sowie Kleinsied
lungen und Volkswohnungen in dieser Stadt.

Die Verlegung des Bannhofsempfangsgebäudes aus den Bahn
steigen heraus zwischen die Ladesfraije und die HohenzollemstrafJe
verursachte gleichzeitig eine Umlegung des Verkehrs von der Stadt
her, der nun über die Hohenzollernsfraf;e kommend, an dem mit
Grünflächen ausgesfatteten Bahnhofsvorplafz entlang bis zum neuen
Empfangsgebäude geleitef wird. Um den Bahnhofsvorplafz herum
enfwickelt sich ein Kreisverkehr, für den sich an der Einmündung der
Saarlandstra e in der jetzigert, Lösung leider eine Gefahrensfelle
ergibt. Sollte man die Grünanlage in der jetzigen Grö e und Form
belassen wollen, so könnte dem gegenwärtigen Verkehrsdurchein
,"nder eine langgesfreckle Verkehrsinsel vor der Einmündung der
Saarlandsjra e, die in Richtung und Breite des Mitle!streifens der
Hohenzo!lernsfra e liegt und die Breite der jetzigen Grünanlage ein

schlie lich der seitlichen Bürgersfeige hat, schon Abhilfe bringen,
Um eine, den Verhältnissen einer schlesischen Mitfelsfadt entspre

chende Bebauung der Seitenwände dieses BahnhofsvorpJatzes und
des dahinfergelegenen Geländes zu finden, hafte die Stadfverwa!
tung im September 1935 einen Wettbewerb "n!er schlesischen Archi
fekten ausgeschrieben, zu dem bis zum Einsendungszeifpunkt 37 Ent
würfe eingereicht wurden. Das am 20. Februar d. Js. unter dem Vor
sitz von Oberbürgermeister Dr. Hoffmann, Glogau, zusammengetretene
Preisgericht, bestehend aus den Herren Professor Hartleb, Technische
Hochschule, Breslau; Sfadtbaurat Kühn, Breslau; Oberregierungs- und
Baurat Herfzog, LiegnUz; Reichsbahnaberrat Beringer, Frankfurt a, 0.;
Stadfbaurat Griesinger, Glogau; Stadtrat Schmo!ke, Glogau; Architekt
Häusler, Breslau und Baumeister Graulich, Glogau, zeichnele mit dem
1. Preis in Höhe von 1 000 RM den Entwurf des Berliner Archite!...ten
Erich Harendza aus und verfeilte zwei gleiche zweite Preise von je
625 RM an den Oppelner Architekten Rudolf HiI!er und an Architekf
Wolfgang Kirste in Glogau. Vier weitere Arbeiten und zwar die Ent
würfe von Professor Blecken, Breslau; Archilekt Alphons WeigerT Wal
denburg; Erich und Erwin Grau, Breslau und WaHer E. Hübner, Op
pein. wurden für je 250 RM angekauft.
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1. Prejs: Architekt Erlch Harendza, Berlln.   Schaubild; Blick von der Saarlandstraßa über den Vorplatz nach dem Bahnhof



Welll>ewe,b in a. O.

Urfeil des Preisgerichts:

Der Entwurf zeigt eine gu!e stadtebauliche Ptatzlösung, die dem
Charakter eines Bahnho/$vorplatzes für eine aufstrebende Millelsladt
entsprichi. Die BaumaSS8n sind gut abgewogen und geben ein har
monisches Gesamtbild. Der Entwurf, der in seiner vietgeschossigen
Bauweise eine durchaus wirlschaftliche Lösung darsfellf, könnte einer
Ausfuhrung zu Grunde gelegt werden. Die Saarlandstra e wäre so
wohl aus verkehrs/echnischen als auch aus stadtebaulichen Gründen
besser an der Oslseite des Platzes eingelührt worden. Die Anord
nung der Erker mu te auf den Bahnhofsvorplatz beschränkt werden. 1. Pr eis; Architekt Er ich Ha ren d z a, BetUn. - Beb a u u n 9 s P r a n
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Ei n 2. P re 1$: Architekt Ru d 0 I f H i Ire r, Oppaln, - 5 c hau bi I d; Anfang der Bebauung des Geländes am Bahnhof$'1orplatz
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Ein  > P re (s: Architekl Ru d 0 If Hili a r, Oppe!n. - Sc hau b i I d; Einmündung der Saal!andstraße am Bahnhofsyorpla\z



. "",. ",I.:_ 
Weilbewerl> Ba'mh@fs""rplaiz in Glo!'!.... a. O.-   -' "

Ein 2. Preis: Architekt Rudolf Hiller. Oppeln
Urteil des Preisgerichts:

Der Entwurf Nr. 8 enfspricht in seinen Grundideen der mif dem
1. Preis aU5gezeichneten Arbeit und mu  mit Ausnahme der Einiüh

rung der SClar1andstra e gleichfalls als  tadtebau1icheinwandfreie Lo
sung anerkannt werden. Die Ausgestaltung der südlichen Platzseiie
ist jedoch bei deT1\_ mit dem 1. Preis ausgezeichneten Enfwurf besser
gelöst,
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Ejn 2. Preis: Architekt Rudolf HIlIer, Oppeln. - 6ebauunysplan SOWie HQtel- und Wohnhaus grundrisse
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EI n 2. PreIs: Architekt Wolfgang Klr5te, G1ogau. _ Schaubild; Blick aU5 der Saarlandstral::ie auf den Bahnhofsvorplalz
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!; I n  , Pr eis: Arch. Wolf ga n 9 Kir s te, elogau, - 5 c hau b 11 d; Abschlufl des Bahnhofsvorplafzes an der Saarlands1ra6e

Erläuferungen des Architelden
Die Lage der Gebäude ist aus den Plänen ersichtlich. Die ge

samten Bau körper sind so angeordnet, da  sie jederzeit ausführungs
reif sind. Die Bebauung des Bahnhofsvorplat:zes. schJie t sich dem vor
handenen Bahnhof in krarer Form an. Die östfichen und westlichen
Platzwände beherbergen in ihren Gebäuden im Erdgescho  Arkaden
mit dahinterliegenden Läden und Ausstellungsräumen der in der Stadt
gelegenen Geschäfte. In den Obergeschossen sind Wohnungen mit
3, 4 und 5 Zimmern nebst Beigela  vorgesehen.

Der vorgesehene Bau eines HofeIs dürfte nicht in Frage kommen,
da naCh Erkundigungen ein Bedürfnis dafür nicht vorliegt. Au erdem
ist eine derartige Anlage schon nach dem neuen Schankstätlengesefz
illusorisch. Die bereits vorhandenen HofeIs sfehen zum Teil leer und
haben schwer um ihre Lebensberechtigung zu kämpfen.

Urteil des Preisgerichts:
Der Entwurf 9 sucht den Uebergang von per vorhandenen vier

geschossigen Bebauung an der Hohenzo!lernstra e zum niedrigeren
Empfangsgebäude durch Einschieben einer dreigeschossigen Be
bauung zu lösen, die aus bevölkerungs politischen Gründen zu begrü
en wäre. Die Hohenzollernstra e ist vor dem Bahnhofsvorplatz
platzartig erweitert, was eine wünschenswerte Bereicherung des Slra
enbildes darstellt. Bezüglich Einführung der Saarlands'ra e gilt das

Ein 2. Preis: Arch. Wolfgang Kirste, 6logau.   Bebauungs plan gleiche wie bei dem 1. und 2. Preis.

'il'i!iJ @i1ÖII2 !!I1 d'r :li$.  in ROdk!II1 Idk!  111 d.  All'lon ..GI1 es Ueh. m IiJiUf  Aill1 .'"
Von Dipl.-Ing. H. Si i EI i!l1 VI ar x: r Leiter der Abteilung "BelriebshygiE-ne" im Reichsamt ..Schönheit der Arbeit"

Die in den Tagen vom 21. Oktober bis 2. November 1935 durch geR
führte AkHon "Gutes Lichl - gute ArbeW verfolgte das Ziel, die von
der Wissenschaft und insbesondere von den Mitgliedern der Deutschen
lichllechnischen Gesellschaft gesammelten Kenntnisse lichftechnischer
Arl für den Arbeitsplatz schlagartig und durch eine bisher nicht geR
kannte Art öffentlicher Propaganda für die Praxis nutzbar zu machen.
Wie auf vielen anderen Arbeitsgebieten, die sich mit der Gestaltung
der Arbeilsstälie beschäftigen, war auch in der Lichftechnik der lech
nisch-wissenscnaftlJche Fortschritt schon seit mehreren Jahren so weil
gediehen, da6 die Ergebnisse unmittelbar in die Praxis häffen über

nommen werden können. Indessen haben die bestehenden Organi
salionen zwar versucht, diese Uebermiftlung in die Praxis zu bewerk
stelligen, aber die damals vorhandenen Organisations- und Propa
gandamöglichkeiten waren zu wenig umfangreich, um überall dort, wo
sie hätten eingesetzt werden könneA, auch wirklich ihren Zweck zu
erreichen.

Die Deulsche Arbeilsfront mit ihrem Amt "Schönheit der Arbeit"
hai bei der neuerdings durchgefuhrfen Aktion versucht, Theorie und
Praxis zusammenzuführen und sowohl ihre eigene Organisation wie
auch alle wichtigen eleklrotechnischen Gesellschaften und Vereinigun



gen für die Propaganda einer guten Beleuchtung am Arbeitsplatz ein
zusetzen. Der Versuch kann im grolJen und ganzen als geglückt be
zeichnet werden. Die Gesamtdurchführung der Aktion lag in den
Händen des Am/es für "Schönheif der Arbeir, während sich für die
technischen Referate sowie für die Vorbereitung der Broschüre und
der Vorträge die Deuische lichttechnische Gesellschaft und die Arbeifs
gemeinschaft ZUr Förderung der E!ektrowirtschali zur Verfügung ge
steilt hatten. Durch einen Er!a  des Reichsarbeifsministers war auch
die Gewerbeaufsicht zur Mitarbeit herangezogen worden. Durch beR
sondere, in den einzelnen Gauen gebildete Arbeitsausschüsse wurden
die gesamten Voarbeifen erledigt. FÜr diese Vorarbeiten waren
Richtlinien herausgegeben worden, die selbstverständlich nur hin
weisenden Charakter haben konnten.

In 564 Schulungsabenden wurden vor allem die Träger der Aktion,
d. h. die Amtswalter und Elekfrofachleute, nochma!s eingehend über
die Bedeutung der künstlichen und natürlichen Beleuchtung unterrich
tet, so daf) ein Versagen dieser Kreise in den Tagen der erhöhten
Werbung weder in sachli er noch in fachlicher Beziehung eintreten
konnte.

Die Zusammenarbeit der beteiligten Stellen war vorbildlich und
lieferte einen Beweis dafür, da  es im nafionalsozialisfischen Deutsch
land nicht darauf ankommt, wer solche Aktionen leitet, sondern mit
welcher Gesinnung die daran Beteiligten sich an das Werk machen.
Um so bedauerlicher ist es daher, da  fast das gesamte Eleklrohand
werk sich kaum um die Durchführung der Aktion bekümmerte, obwohl
es doch später sehr groryen Nutzen davon haben sollte, Besonderer
Dank muf) den Elekfrizifäfswerken ausgesprochen werden, die in ganz
Deutschland die Aktion mustergültig mit durchführten.

Ab Werbemiftel standen Broschüren, Plakate, Diapositive mit
Scha!lplatten und ein Uchtbildvortrag zur Verfügung. Besonders
erfolgreich waren die durch die Gaureferenien des Amles "Schönheit
der ArbeW durchgeführten Betriebsbesichtigungen, in denen den Be
triebsführern an Hand von Lichtmessern jeweils gezeigt werden
kennte, wieweit die bei ihm eingebauten Beleuchtungsanlagen falsch
oder richtig waren. Diese Befunde wurden in besonderen Protokollen
niedergeleg , von denen bisher etwa 1100 an das Reichsamt "Schön
heit der Arbeit" eingegangen sind. Es hat sich als wünschenswert
herausgestellt, möglichst viele Dienststellen, sei es der DAF oder der
Gewerbeaufsich!, die off in die Behiebe gehen, mit Uchtmessern aus
zustatten. Weitere Werbema nahmen waren die in ganz Deutschland
durchgeführten 231 Gro kundgebungen, die insgesamt von 300000
Volksgenossen besucht wurden. In einzelnen Städten wurden beson
dere Plakatwagen bereitgestel1t, ebenso wiesen Uchtsäulen auf grol}en
Pläfzen, vor Bahnhöfen und vor gro en Gebäuden auf die Aktion hin.
Markante Gebäude, grolJe Fabriken usw, wurden während der Dauer
der Aktion durch Scheinwerfer angestrahlt, und in einem Gau hafte
man eine Sonderausgabe einer Zeitung in einer Aufrage von 130000
Exemplaren über die Bedeutung des gufen Lichtes herausgegeben.
Wo das Elektrohandwerk mitarbeitete, wurden die Schaufenster deko
riert und besondere Ausstellungen' über gute und schlechfe Arbeits
platzbe!euchtung veranslal/el.

Bis zum 10. Dezember 1935 wurden durch unsere Amtswa1tst 147U
Betriebe besichtigt, von denen insgesamt 590 Betriebe Verbesserungen

in bezug auf Beleuchtung sofort durchführten; weitere 500 Betriebe
sagten Verbesserungen im laufe der nächsten Monate zu. Aus diesen
Zahlen ist zu ersehen, da , in allen Gauen die Lichlverhälfnisse in den
Betrieben zu wünschen übrig lassen. Damit ist die Wichtigkeit diesE!r
Aktion eindeutig bewiesen.

Die Verbesserungen der Lichfverhältnisse bezogen sich natürlich
nicht nur auf die künstliche Beleuchfung, sondern vor allem auch auf
die natürliche Beleuchtung, die iil vielen Fällen durch Vergrö erung
der Fenster oder durch Einbau von Fenstern durchgeführt werden
konnte. Es ist erwähnenswert, da!} in Gegenden, jn denen besonders
groije Industriewerke sind, die ermittelte Zahl der schlecht beleuch
teten Betriebe etwa 72 vH und die der gut beleuchteten 28 vH be
trug, während das Verhältnis in anderen Gegenden 90 vH zu 10 vH
war. Besonders wurde auch bei Behörden schlechte Beleuchtung feslR
gestellt. Hier bestehen nach einzelne Vorschriften, die dem heutigen
Stanc;l der Technik nicht angeglichen sind und dringend einer Revision
bedürfen. Ebenso sch!echt waren die Lichiverhältnisse vor allem in
mitfleren, kleinen und kleinsten Beh.;eben. Meistens wurde il) diesen
Betrieben festgestellt, daiJ die Arbeiisplätze etwa l!J bis % der von
der Deutschen lichttechnischen Gesellschaft als Norm bezeichneten Be
leuchtung.ssfärken aufwiesen.

Aber nicht nur geringe lichtstärke, sondern auch andere Fehler
quellen wurden immer wieder festgestellt, am häufigsten unzureichen
der Schutz gegen Blendung und falsche Anordnung der Brennstellen.

Die erfreulichste Erfahrung der Propagand5aktion war das lebhalfe
Interesse, das ihr von der. Betriebsführern entgegengebracht wurde.
Meistens konnte ihnen ja auch nachgewiesen werden, dary eine Ver
besserung der Lichtverhältnisse ohlle allzu hohe Kosten und auch
ohne Mehrverbrauch an Strom durchgeführt werden kann, ja, d<lf)
häufig Strom gespart werden kann, wenn die ungeeigneten Beleuch
tungskörper durch zweckmä ige ersetzt werden. Aber auch in den
Behieben, wo durch Beleuchiungsanlagen ein erhöhter Stromverbrauch
einfriil, zeigen sich die Betriebsführer gern bereit, im In/eresse ihrer
Gefolgschaft, die gerade diese Bestrebungen dankbar anerkennf, als
notwendig erkannte VerbesserungeIl durchzuführen.

Bemerkenswert ist übrigens das Interesse, das auch das Ausland an
dieser Aktion nahm. So schrieb eine italienische Zeitung, da  das
Amt "Schönheif der Arbeil" die erhaltenen praktischen Resultate wahr
scheinJich für eine gesetzliche Regelu;1g der notwendigen Beleuch
tungsstärken zu verarbeiten beabsichtige, was ja auch fatsächlich auf
Grund der Befriebsprotokolle zu einem späferen Zeitpunkt geschehell
soll. Die Amerikaner glaubfen fes/steHen zu kannen, da  die Aktion
wohl wesentlich durch die amerikanischen Arbeiten über "Better Lighi
- BeHer Sighf" beeindruckt worden sei. Sie inleressierien sich aber
trotzdem sehr stark für die Art der organisatorischen und propagan
distischen Durchführung. Ebenso hat sich Holland über die Durchfuh
rung der Aktion eingehend erkundigt.

Es ist sicher, da!) die geplante Wiederholung der Aklion "Gulzs
lichf - Gute ArbeW noch weif grö ere praktische Ergebnisse erzie
len wird. Aber auch von der ersfen Aktion kann man mit Genugtuung
feststellen, daf) hier mit Erfolg der Ansatz gemacht worden ist, einma!
gewonnene technisch-wi$senschaltlkhe Ergebnisse auf breitester Basis
für die werktägliche Praxis nufzbar zu machen.
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(Einzelfragen I Errichtung von Gebäuden auf eigene Rechnung I Umbauarbeiten an eigenen Gebäuden)

1/'@" I:Ir. iur. el rer. 1'09. K. Wull1, Samverslä"dige" in $leue,l'iigen, ;erU" W 9
Beim Bau u nt ern e h m e r unlerJiegen der Umsaizsteuer nicht sieuerpf!ichtige Entnahme vor. Gegensfand der Entnahme sind in

nUr entgeltliche Bauausführungen und sonstige Leistungen, sondern beiden FäHen Sachen, die aus dem Betriebsvermögen herausgenom..
auch Entnahmen von Gegenständen aus dem Betriebe zu befriebs- men werden, um zu Privatzwecken Verwendung zu /inden. Das gleiche
fremden, vornehmlich privaten Zwecken (UmsStG.   1 Z. 2). Den trifft zu, wenn der Unternehmer z. B. eine Forderung aus dem Unter
HaupHall ste1lt die Errichtung von 8 a u wer k e n auf ei gen e nehmen schenkungsweise an einen Drillen abhitt, da Gegenstand der
Re c h nun 9 dar. Zweifels fra gen ergeben sich u. a. auch in folgenden Entnahme nicht nur körperliche Gegenstände, sandern auch RechteFällen; sein können.

Einzelfrilgen

Wird ein bisher dem Betriebe dienender Gegensland, etwa ein
Kraftwagen, zu Privatzwecken aus dem Befriebsvermögen herausge
nommen, will ihn der Unternehmer 1.. B. seiner Tochter schenken oder
aber wird Holz für den Haushaii verwendet, so liegt eine umsatz

Läijt der Unternehmer Jedoch durch Arbeitnehmer private, mit dem
Unternehmen nicht in Zusammenhang stehende Arbeiien ausführen,
besorgt z. B. ein Al'gestellter des Büros Privaigeschälte des Bauunter
nehmers oder verrichtet ein Arbeiter tür persönliche Zwecke des Unter
nehh1ers Arbeiten, so findet keine Entnahme stall, es handelt sich in



solchan Fällen um eine reine Leistung. Steuerpflichtiger Eigenver
brauch lieg! bei der Umsatzsteuer aber nur bei der Entnahme von Ge
genständen, nicht aber von Leistungen zu Privatzwecken Vor.

Herstellung und Umbauten bei Belriebsgebäuden
Errichtet der Steuerpflichtige ein Ge b ä u d e, das sei n e n

eigenen gewerblichen Zwecken dienen so!l, z. B.
ein Lagerhaus, eine Werksta!! oder dgf., so kann von einer Entnahme
im umsatzsteuerlichen Sinne keine Rede sein, weil eine Entnahme zu
Privalzwecken nicht erfolgt. Es findet lediglich eine Verwendung von
Betriebsgegenständen für den Betrieb stall, die für die Umsatzver
steuerung ohne Bedeutung ist. Werden Umbauten, Ausbauten, In
standsetzungs  oder Ergänzungsarbeifen an solchen Betriebsgebäuden
vorgenommen, so kann ebenfalls keine private Entnahme angenommen
werden.

Errichtung von Miethäusern

Handelt es sich nicht um eigentliche 8elriebsgebäude, sondern um
sonstige im Eigentum des Unternehmers stehende G run d s t ü c k e,
so ist zunachst festzustellen, ob sie Beiriebsvermögen oder Prival
vermögen sind. Nach der Rechtsprechung des Reichsfinanzhoh (vgl.
insbesondere Ur/eil vom 9. 3. 26 I A 103/26, 11. 2. 32 111 -A 936/31
und 21. 4. 32111 371/31) sind die einem Bauunternehmer geR
hör end enG run d s t ü c k e regelmäfJig Betriebsvermögen. Zum
Privatvermögen gehören sie ausnahmsweise nur dann, wenn sie durch
klaren und ernstlichen Willensakt des Betriebsinhabers aus seinem
Betriebsvermögen ausgesondert worden sind. Wenn eine solche Aus
sonderung vorliegt, ist nach der Rechtsprechung des Reichsfinanznofs
Tat/rage und läryl sich nich! allgemeingültig feststellen. Die buch
mäfJige Behandlung der Grundstücke en'lscheide! allein nicht. Mary
gebend ist au erdem, ob eine klare Scheidung zwischen BeIriebsver
mögen (Baugescha/t) und den Grundstücken herbeigeführt worden ist.
Eine Aussonderung der Grundstlicke aus dem Befriebsvermögen kann
in Frage kommen, wenn nach lage der Sache in abeshbarer Zeit
weder mit einer Weilerveräu erun9 zu rechnen ist, noch die Grund
$lücke sons] in irgendwelcher Weise den Betriebszwecken nutzbar
gemacht werden (Vermietung, wenn die Mieten dem Betrieb zuflieijen,
.,Is Unterlagen für Kreditzwecke und dgl.) und andererseits auch die
Grunds/Ückslas!en nicht aus MiHeln des Betriebes bestritten werden.
Möglich isJ, dary das Grundstück lediglich als sichere Kapitalanlage
durch Vermietun9 seitens des Bauunternehmers als privaten Haus
besitzers dienen soll; wie erwähnt, mul3 ein Verkauf grundsätzlich aus
geschlossen sein. U nb e bau t e G run d s t u c k e bilden in der
Regel ohne weiteres Betriebsgrundstücke.

Stellt hiernach das Grundstück B e tri e b s ver m ö gen dar, so
liegt bei Bauaus/ührungen auf dem Grundstück eine s!euerpflichtige
Privatentnahme ebensowenig vor, wie bei den eigentlichen Betriebs
gebäuden.
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Unter D. R. P. 605890 wird festgestel.II, daij mit organischen hygro
skopischen Stoffen, wie Glyzerin und Glykol, in hei er luft eine weit
bessere Feuch!halJung von Beton als mit anderen Mitte!n erreicht wird.
In der Begrundung lesen wir:

"Zwar wirken Glyzerin und Glykol an sich auf Belon schäR
digend ein, und ihre Verwendung wurde deshalb als unzweck
märyig erachtet. Es hat sich jedoch gezeigt, daij die schädliche
Wechselwirkung vermieden werden kann durch Auf peicherung
des Glyzerin und dgL in Stoffen, die als schwammarfig wirkende
Träger der hygroskopischen Mittel dienen. Als Träger der or
ganischen hygroskopischen Mittel kommen sowohl organische
als auch anorganische Quellkörper in Betracht, z. B. Leime, Ga!
lerte und andere Kolloide, bituminöse Emulsionen, Tone usw.,
die geeignet sind, organische hygroskopische Mittel schwamm
artig festzuhölllen. h

Es wird helvorgehoben, da  die Quellkörper auch wasserunlöslich
gemacht werden, die leime beispielsweise durch Zugabe von Chrom
sa!zen oder Formaldehyd. Diese genannten Massen ver hin cl ern
a J s U e b erz u 9 von Be ton die B i J dun g von Rissen und be
einflussen, tnfolge Feuchthaltung der Baukörper, die Erhärtung in gün

t:J

.

Gehörl das Grundstück ausnahmsweise zum Pr i v a t ver m ö gen,
so ist zu unterscheiden zwischen der Errichtung eines solchen Hauses
und dessen Umbau oder Ausbau und dessen Instandsetzung. Wir d
ein Hau s er r ich t e t, so liegt eine Privateninahme vor. Die Her
stellung eines Gebäudes, bei der der Unternehmer die benötigfen
Materialien selbst beschafft, stellt eine an sich steuerpflichtige Ent
nahrr>e eines Gegenstandes dar. Die Entnahme ist aber umsaizsteuer
frei gemä    4 Z. 9 des Umsatzsteuergesetzes, wenn sie einem Grund
sfücksgeschäft im Sinne des Grunderwerbsteuergesefzes g!eichzusetzen
ist. Dies trifft zu, wenn ein Umsatz von bebautem oder unbebautem
Grund und Boden stattfindet. Wird auf einem zu 01- B e tri e b s 
ver m ö gen geh ö r i gen u n beb a u t enG run d s t ü c kein
Miethaus errichtet und das bebaute Grundstück ins Privafvermögen
überführt, so liegt eine befreite Grundstücksentnahme vor. Wird jedoch
ein Mielhaus auf einem u n beb a u t enG run d s t ü c k errichtet,
das als Privatvermögen anzusehen ist, so liegt in der Entnahme kein
Grundstücksumsatz, weil kein Grund und Boden entnommen wird. Der
gemeine Wert des errichteten Gebäudes Ist In diesem Falle als Privat
s.nfnahme umsafzsteuerpf!ichtig.

Werder. an zum Pr iv a f ver m ö gen gehörenden Grundstücken
frgendweJche Ar bei t e n vor gen 0 m m e n, bei denen kein Ma
terial oder Maleria! von nur untergeordneter Bedeutung Verwendung
findet, so liegt eine blorye leistung vor, die nach dem oben Gesagten
steuerfrei ist. Wird dagegen Material von nicht nur nebensächlicher
Bedeutung bei der Vornahme der Arbeiten verwendet, z. B. beim
Ausbau eines Gebäudes, so ist der gemeine Wert der VOrgenommenen
Veränderungen umsalzs!euerpflichHge Entnahme.

Herstellung und Umbauten beim Eigenwohnhaus

Errichtet der Unternehmer auf einem zum Belriebsvermögen ge
hörenden unbebauten Grundstück ein Ei gen w 0 h n hau s und über
nimmt er sodann das bebaute Grundstück in sein Privatvermögen, so
liegt ebenfalls eine sie u e r f r eie G run d s t u c k sen t nah m e
gemafJ S 4 Z. 9 UStG. vor. Stellt er das Gebaude auf einem aus
nahmsweise zum Privat vermögen gehörenden Grundstück her, so ist
die Entnahme steuerpflichtig. Das gleiche ist der Fall, wenn er efwa
Ausbauten an dem Gebäude vornimmt, nicht aber wenn es sich um
reine inslandsetzungsarbeJ/en handelt. Baut der Unternehmer etwa ein
zum Betriebsvermögen rechnendes Mietwohngrundstück zu einem
Eigenwohnhaus fur sich und seine Familie um, das er dann aus dem
Belriebsvermögen ausscheidet, so ist die Entnahme ebenfalls steuer
frei als Grundstücksumsalz. Gehörte das zu einem Eigenwohnhaus um
gebaute Mietwohngrundstück VOr dem Umbau dagegen bereits zum
Privafvermögen, so ist der gemeine Werf der Umbauarbeiten als Ent
nahme umsafzsfeuerpflichtig.

stiger Weise. Von dem bisher angewandten Verf<'!hren, den Beton
durch Bekleidung mit wasserdichten Stoffen gegen Austrocknung zu
schutzen, unterscheidet sich das neue Patent in der Weise, da  es im
Betonkörper nicht nur die Feuchtigkeit zurückhält, sondern auch durch
hygroskopische Mittel das aus der Luft entzogene Wasser an der
Oberfläche des Körpers ansammelt. Es wird allerdings durch das neue
Verfahren verhindert, dary sich der Ueberzug nicht durch übergrofJe
Wasseraufnahme verflüssigen kann. In der Patentschrill finden wir
noch einige Aus f ü h run g s bei s pie I e. Zur Erläuterung des Ver
fahrens ein Beispiel: 10 kg Tierleim werden in 90 kg warmen Wassers
von etwa 80 Grad C aufgelöst. 70 kg dieser lösung werden mit
30 kg reinem säurefreien Glyzerin von 35 Grad C vermischt. Die
Mischung wird auf die Betonflache in einer Dicke von etwa 1 mm
aufgetragen.

Ist der feuch/zuhaltende Körper der Witterung ausgesetzt, mur,
selbstverständlich der Ueberzug wasserunlöslich gemacht werden. Hier
wird vorgeschlagen, ein Prozent einer vierzigprozentigen Formaldehyd
lösung beizusetzen, so da  sich eine förmliche Anstrichmasse ergibt.
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Ausbau des Berliner Flughafens Tempelhof zum Weltflughafen
Berlin. - Fertigstellung im Jahre 1939. Bereits im Januar 1934 haHe
der Führer AdoH Hitler anlä lich einer Landung auf dem Berliner
Flughafen Tempelhof Auftrag erteilt. die Unterlagen für eine angesichts
des zu erwartenden Anwachsens des LuHverkehrs notwendige Erwei
terung dieses Zentralflughafens der Reichshauptstadt zu beschaffen.
Berlin soll nach dem Willen des führers einen würdigen WelH!ughafen
auf dem 9rol;eo Tempelhofer Feld erhalten. Vor Zeitungsverfrefern
machten nun der Staatskommissar für die Reichshauptstadf Dr. Uppert
und der ausführende Architekt Prof. Sagebiel Milfeilungen über die
bisher {ur dieses einzigartige Bauuniernehmen geleisteten Arbeiten.
Zunächst wurden die Bauarbeifen zur Erweiterung des Tempelhofer
Flugplatzes begonnen. Die gegenwärlig 600 Morgen grof;e Anlage
wird auf 1600 Morgen, also fast auf das Dreiiache vergröl;ert. Dabei
ist auch das Gelände einbezogen, das in den ersten Jahren nach der
Machtübernahme für den 9rol}en Aufmarsch am 1. Mai in der Reichs
hauptstadt in Anspruch genommen worden war. Das Rollfeld für die
Flugzeuge wird von jetzt 1   mal 1 km auf 2% mal 1 % km vergrö ert.
Es ist die Errichtung von 15 rund 12 m hohen Gro hal!en vorgesehen,
die eine im Oval geschlossene Front von 1500 m länge darbieten
und in d nen 120 Gro -Verkehrsllugzeuge Platz finden werden, aui}er
dem noch Sporf- und Kleinmaschinen. Es wird angenommen, da  der
WeiHlughafen Berlin in diesem gigantischen Ausmal} im Jahre 1939 in
Betrieb genommen werden kann.

Schlie un9 von Baulücken in München. Die Stadt München hat als
eine der ersten Städte in Deutschland besondere Vergünstigungen
für die Schlie ung von Baulücken durch Wohnungsbauten gewährt.
Das Ergebnis dieser Ma nahmen beläu/i sich fÜr 1935 auf 1300 Woh
nungen, von denen 953 in Angriff genommen oder bereits ferfigge
steHt sind. Auf Grund dieser günstigen Zahlen hat der Oberbürger
meister die Fortsetzung und teilweise Erweiterung der Mai)nahmen
angeordnet. Gefördert werden nur Bauvorhaben, die Baulücken durch
Kleinwohnungsbauten schlie en, insbesondere für Kinderreiche, mil
\.erhältnismäl:Jig niedrigen Mieten und günstigen Herstellungsvoraus
setzungen; insbesondere dürfen die Bodenpreise nicht übersetzt sein.

Das Leipziger Richard-Wagner-Denkmal. Vor den leipziger Rats
herren wurde vor kurzem über die weiteren Arbeiten an den An
lagen des Richard-Wagner Denkmals berichtet. Die Ausgestaltung der
Grünanlagen des Denkmalsgeländes ist im letzten Jahre soweit ge
diehen, daf} sie mit Hilfe des Einsatzes von weiteren 730000 RM im
Jahre 1936 fertiggestellt werden können. Bereits mit Abschlu  des
Jahres sollen die Anlagen der Oeftenilichkeif zugängig gemacht wer
den. Leipzig sei sfolz darauf, alles getan zu haben, um den Gedan
ken 'des Nalionaldenknla!s zu tördern. Oberbürgermeister Dr. Gör
deler teil/e mit, dar, durch die Bereitstellung der weiteren Mittel keine
Beeinträchtigung anderer vordringlicher Aufgaben eintritt, da  vle!
mehr ein gleiches, wenn nicht sogar grör,eres Vo!un'en dieser Arbei
ten gesichert sei als im Jahre 1935.

Siedlungswerk der NSDAP. Der Gauleiter des Gaues Mainfranken,
Dr. He!lmuth, hat angeordnet, dal} bei allen Siedlungsbauten künftig
an der Baustelle eine Tafel angebracht wird, auf der vermerkf ist:
Siedlungswerk der NSDAP und der Deutschen Arbeitsfront. Damit
soll den deutschen Menschen gezeigt werden, was für sie geschieht.

Die Reichs-Garagenordnung in Arbeit. Im Reichsverkehrsministerium
ist man damit beschäftigt, an Slelle des bisherigen' Reichsmusters zur
Verordnung über die Einstellung von Kraftfahrzeugen eine Reichs
Garagenordunng zu schaffen. Wie bekannt, bestanden bisher in den
einzelnen Ländern unterschiedHche VOrSchriften hinsichflich des Baues
und des Betriebs von Garagen; die Reichs Garagenordnung soll eine
straffere Vereinheitlichung dieser Bestimmungen für das gesamte
Reichsgebiet bringen und damit zur Gesundung des Garagenwesens
mit beitragen. In dem neuen Entwurf sind u. a. gewisse Erleichterun
gen fur Einzelgaragen und die Milderung bisher bestehender bau
polizeilicher Schärfen zugunshw des Garagengewerbes vorgesehen.

lauGewerbe
Gute Ausbildung an der TH liegt im Reithsintere:öse. In einer

Verfügung an die länderregierungen weist der Reichsverkehrsminister
darauf hin, daf; aus Gründen einer auch im Reichsinh;;resse Hegenden
guten Ausbi!dung der Studierenden der Technischen Hochschulen und
der Höheren Technischen lehranstalten es geboten erscheine, diesa
mit dem neuzeitlichen Stand der Technik möglichst weitgehend ver
traut zu machen. Hierzu sollen die lehranstalten auch durch die Be
hörden mit geeignetem Anschauungsmalerial aus der Praxis versehen
werden, vor allem z. B. mit Bestandszeichnungen der einsch!agigen
öffentlichen Bauten, Umdrucken oder Lichtpausen.

Neue einheitliche Gesellenbriefe im Handwerk. Der Reichsstand
des Deutschen Handwerks hat eine Neugestaltung der lehrbriefe und
Gese!!enprüfungszeugnisse in die Wege geleitet. Die bisher üblichen
Briefe stammen aus einer Zeit ohne Stilgefühl und widersprechen in
ihrer Form der Gesinnung und dem Streben des heutigen Handwerks.
Daher werden nach dem Entwurf junger Kunsthandwerker VOn den
Reichsinnungsverbänden neue, schlichte, klare, praktische und dauer
hafte Gesellenbriefe herausgebracht. Der Gesellenbrie-l besteht aus
Lehrbrief und Prüfungszeugnis und wird tÜr jeden Hemdwerkszweig
einheitlich gesfaltet.

Kunst- und Preijstoffe in der Haustechnik. Der Fachausschu  für
Kunst- und Pre stoffe im Verein Deutscher Ingenieure hat angeregt,
die Schaffung von Merkblättern für die Anwendung von Kunst- unQ
Pre stoffen in der Haustechnik in die Wege zu leiten.

Kachelofen-Einsätze für Holzfeuerung. Von grof;er volkswirtschaft
licher Bedeutung sind die vom Ausschu  der Technik in der Forst
wirtschaft konstruierten Kache!ofeneinsätze für Holzfeuerung. Diese
Einsätze kommen nichf nur allein für die Ho!zfeuerung (waldreiche
Gegenden), sondern auch für kleingeschlagene Briketts sowie für nicht
zu fell haiti ge 'Eierbriketts in Frage. Das Töpfergewerbe hat durch die
heizlechnische landeskommission in München technische Verbesserun
gen vorgenommen und durch Neukonstruklionen der Feuerung den
höchsten Wirkungsgrad in der Verbrennung von Braunkohlen, Stein
kohle und Koks erzielt. Es wurden früher in waldreichen Gegenden
Oefen ohne Roste geseizt und damit eine einigerma en wirtschaftliche
Holzverbrennung erzielt. In den hei:z:jechnischen Vorschriften wird
hingewiesen, Oefen ohne Roste möglichst nicht mehr zu ersteHen. Der
Wunsch der landbevölkerung dagegen war, den Feuerraum so lange
wie möglich für lange Holzk!oben herzurichten. Dies ftihde zur Her
s:ellung weiter Züge, wodurch das Holz schnell wegbrannte und wo
bei gegen 50 vH brennbarer Bestandteile in Rauch/ern1 durch den
Schornstein hinauszogen, ohne die Ofenwandungen vorher erhitzt zu
haben. Durch den Einbau von Einsähen für Holzfeuerung werden die
Brennstolle aber in volkswirtschaftlicher Beziehung auf das beste ausgenutzt. O.

Ein neues Verwaliungsgebäude für I. G. Farben in Köln. Für die
"Bayern Verkaufsgemeinscha/t wi!l nach einem Entwurf von Professor
Emi! Fahrenkamp, Düsseldorf, die J. G, Farbenmdusfrie in Köln mit
einem Kostenaufwand von 2 bis 3 Millionen RM ein neues Verwal
tungsgebäude errichten, das als Stahlskeleltbau eine Höhe von 35 m
erreichen wird. Die Bauzeif -ist auf 15 Monate festgelegt, so dar,
mehrere Hundert Arbeiter werden ans Werk gehen müssen, um den
Termin einhalten zu können. Gegen 700 Angestellfe werden in die
sem Verwal/ungsgebäude einen Arbeitsplatz erhalten.

P'erdequälerei auf Baustellen. Beobachfungen haben ergeben,
da  Beschwerden über Pferdequälerei au/ Baustellen sehr berechtigt
sind. Es wurden beispielsweise Anfahrlsstra en vorgefunden, die wie
ein Trichtergelände aussahen. Zu jeder Baustelle mu  aber eine feste
Fahrbahn vorhanden sein. Nicht nur der Fahrer, der seine Tiere durch
den völlig aufgeweichten Boden hindurchquiilt, macht sich stra1bar.
50ndem auch de, Unternehmer, der die feste Fahrbahn bei Vergebung
der Arbeilen zusagt, aber dann nicht unlerhält.
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Erleichlerungen im Reichsbürgsmaffsverlah.en
Der Reichs- und Preu i$che Arbeilsminister hat zu dem Reichsge

etz zur Uebernahme von Reichsbürgschaflen für den Kleinwohnungs
bau vom 4. Februar 1936 einen Runder!a  herausgegeben, der im
Reichsarbeitsb!atf veröffentlicht werden wird. Der Erla  bringt einige
wesentliche ErJeichterungen Im Reichsbürgschaffsverfahren. Während
bisher bei Eigenheimbauten, die durch einen einheillichen Träger er
richtet wurden, der T rager neben den einzelnen Erwerbern der Eigen
heime $elbstschuldnet bleiben nlu fe, kann jetzt die Weiterhallung
des Trägers auf die Dauer von drei Jahren begrenzt werden. Zur
Erleichterung der Finanzierung wird weiter bestimmt, dar; auch Ar
beitgeberdarlehen, die langfristig abgetragen werden, ganz oder teil
weise auf das Eigenkapital angerechnet werden kÖnnen. Allerdings
wird ein nennenswerter Betrag an Eigenmitteln oder sonstige!1. Eigen
leistungen von dem 8auherrn auf jeden Fall verlangt; bei Eigenhei
men namentlich muf:5 der Anteil des Eigenkapitals an der Gesamffinan
zierung um so höher sein, je aufwendiger das Bauvorhaben ist,

Ferner wird zur Vereinfachung und Verbilligung des Verfahrens
angeordnet, da  künftig die vorgeschriebenen Unterlagen statt in zwei
Stücken nur noch in einem Stück bei der Deutschen Bau- und Boden
bank AG. eingereichf zu werden brauchen; daneben ist wie bisher
der Anirdg bei der zuständigen Behörde (in Preu en beim Ober
bürgermeister oder Landrat) einzureichen.

Sodann wird daran erinnert, da  nur solche Wohnungen mit den
Reichsbürgschalien gefördert werden sollen, die für die minderbemit
telten Volksgenossen bestimmt sind. Die in den Reichsbürgschaltsbe
slimmungen für die Wohnlläche und die Bürgsch,,,lftssumme festgeJeg
ten Grenzen seien Höchslgrenzen, die nicht voll ausgeschöp/l werden
sollen; der Durchschnitt der Wohnungsgrö en und der Burgschafts
hypotheken müssen vielmehr erheblich unter den Höchstgrenzen lie
gen, zumal die dem Wohnungsbau zutlie enden Gelder in erster
Reihe Wr die FördGrung der Kleinsiedlungen und der volkswohnun.
gen eingesetzt werden sollen.

SchIie lich weis/ der Reichs- und Preu ische Arbeilsminister in dem
Erla  nochmals nachdrücklich darauf hin, da/J eine Reichsbürgschalt
grundsätzJich für solche Bauvorhaben nichf übernommen werden kann,
die Vor der Entscheidung über den Bürgschaftsantrag bereits begonnen
sind.

Zweile Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die Re
gelung der finanziellen Auseinandersetzung zwischen den allen und

neuen Trägern der Sfraf}enbaulasf. Vom 12. März 1936
Nachdem durch die Zweite Verordnung zur Regelung der linan

zJelJen Auseinandersetzung zwischen den alten und neuen Trägern der
S!ra enbaulast vom 28. Februar 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 132) auch für
das Rechnungsjahr 1936 dem Staatsslra enbauhaushall 700 RM je km
der in die Unterhallung des Staates übergegangenen Landslra en
ersler Ordnung zuzuführen sind, gilt g 3 der Verordnung vom 25. Juli
1935 (GBI. S. 80) auch für das Rechnungsjahr 1936.

Dresden, den 12. März 1936.
Der Sächsische Minister des Innern

In Vertretung:
Dr. v. ßurgsdorff.

D,iUe Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die Rege
lung der finanziellen Auseinandersetzung zwisthen den alten und

neuen Trägern der SlrafJenbaulast. Vom 12. März 1936
Da die Bezirksverbande vom 1. April 1936 ab Träger der Sha en

bdulast hir die landsiraIJen zweiter Ordnung sind, bestimme ich ge
mä  9 5 der Verordnung zur Regelung der finanziellen Auseinander
setzung zwischen den alten und neuen Trägern der Sfraf}enbaulast
vom 12. Februar 1935 (Reichsgeselzbl. I S. 181) und zur Ausführung
der Verordnung ZUr Durchführung des Gesetzes über die einstw ilige
Neurege!ung des Slra enwesens und der Slra enverwaltung vom
7. Dezember 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1237) folgendes:

!i 1
(1) Zur Deckung des Aufwandes, der den Bezirksverbänden aus

der Uebernahme der Stra enbaulast erwächst, werden dem Sfra en
bauh13ushall der Bezirksverbände besondere Mittel zugeführt, und zwar

1. der BezirksanJel! an der Kraftfahrzeugsteuer gemä  g 1 Abs. 2
der Verordnung zur Durchfuhrung der Verordnung über die
Regelung der finanziellen AuseinanderseJzung zwischen den
aHen und neuen Tragern der Stral3enbaul13st vom 25. Juli 1935
(GBI. S. 80) jedoch mit der Ma gabe, da  er unter die ein
zelnen Bezirksverbände nur nach der Länge der Landsfra en
zweiter Ordnung einschlie !ich der Ortsdurchfahrlen im Zuge
der Landsfra en zwei/er Ordnung verteilt wird;

2. ein Betrag von 2 Millionen RM als Gemeindebeitrag, der in
folgender Weise aufgebracht wird:

Der Betrag wird von dem fur das Rechnungsjahr 1936 auf
die Gesamtheit der Bezirksgemeinden und selbständigen Guts
bezirke entfa1!enden Teile am Gemeindeanfeij an der Einkom
mensteuer im Sinne von 9 3 Abs. 1 Salz 2 des Landesjinanz

I:J

ausglekhsgesetzes vor der Verleilung unter die einzelnen Be
zirksgemeinden und selbständigen Gutsbezirke nach und nach
abgezogen und den einzelnen Bezirksverbänden nach der
Länge der Landstra en zweiter Ordnung einschlie lich der Orts
durchfahrten im Zuge der Landstra en zweiter Ordnung in Be
zirksgemeinden mit mehr als 6000 Einwohnern überwiesen. Bei
der Berechnung des auf die Gesamtheit ,der Bezirksgemeinden
und seJbständigen Guisbezirke entfallenden TeHs der Einkom
mensteueranfeile gellen Gemeinden, die im Laufe des Rech
nungsjahres einer bezirkslreien Stadt ganz oder teilweise ein
gegliedert wer.den, bis zum Schlusse des Rechnungsjahres als
bezirkszugehö ig;

3. ein BetriJg, der nach Ma gabe der Entschlie ung der Bezirks
verbände als Bezirksum!age von den Bezirksgemeinden zu er
heben ist. Grundsätz!ich sol! dabei der durch Kraftfahrzeug
steueranteil, Gemeindebeiirag und BezIrksumlage zu deckende
Bedarf im Rechnungsjahre 1936 nicht höher als 700 RM je km
angenommen werden.

(2) Die Bezirksverbände haben die Gemeinden mit mehr als 6000
Einwohnern, die Orfsdurchfahrten im Zuge der Landsfra en zweiter
Ordnung zu uni erhalten haben, im Verhältnis der Länge dieser Orfs
durchfahrten an den Deckungsmifteln zu beteiJigen, die Stadtkreise
jedoch nur an den Bezirksanteilen der Kraftfahrzeugsteuer.

(3) Im Abschnitt Wegebau des Bezirkshausha!tplans sind der Be
darf für die Landsfra en zweiter Ordnung gesondert anzugeben und
der Gemeindebeitrag und der Kraftfahrzeugsteueranteil als Deckungs
miHel gegenüberzustellen. In einer ErJäuJerungsspalte ist anzugeben,
welcher Tei! der Bezirksumlage zur Deckung des danach ungedeckten
Bedarfs nofwendig ist.

(4) Der Schuldendienst für Slra enbaudarlehne darf grundsätzlich
nicht aus diesen zweckverbundenen Mitfeln, die zur ordnungsmä igen
Unterhaltung der StraIJen notwendig erscheinen, gedeckt werden.
Wohl aber ist der Verwallungsau/wand (9 2) sowie der Aufwand für
sfändige SJra enarbeiter [Slra enwarte] (  3) hierin enthalten.

!i 2
Für die Verwaltung der Landstra en zweiter Ordnung, die gemä

g 8 Abs. 2 der Verordnung ZUr Durchführung des Gesetzes über die
einsiweilige Neuregelung des Sfraryenwesens und der Stra enver
waltung vom 7. Dezember 1934 (Reichsgesetzbl. ! S. 1237) von den
Slra enbaubehörden der Länder auszuüben ist, zahlen die Bezirks
verbände an den Staat im Rechnungsjahre 1936 34 RM je km Sfra en
länge. Der Betrag wird für jeden Bezirksverband nach der Länge der
von inm zu unterhaltenden Landsfra en zwei/er Ordnung berechnet
und von seinem Anteil an der Kraftfahrzeugsteuer nach und nach ab
gezogen und zum Sfaatshaushalt ver0innahmt. Damit erledigen sich
die Beiträge der Bezirksverbände zu dem Aufwand der Stra enbau
bezirke, insbesondere zur Beschaffung und Haltung von Kraftfahr
zeugen der Stra enbauinspekloren und die Beiträge der Gemeinden
und Bezirksverbände für die Inanspruchnahme der Dienste dieser für
die Gemeindewege gemä  Genera!verordnung vom 25. Mai 1910
Nr. 1227 Sfra enbau - Reg. -, vorbehaltlich einer besonderen Enf
schlie ung bei gröIJeren Neu-, Um- und Verlegungsbaufen von Ge
meindewegen, die die Arbeitskraft der S/ra enbauinspektoren in be
sonders gro em Umfang in Anspruch nehmen.

!i 3
Für die laufende Unterhaltung der Landstra en zweiter Ordnung

haben die BezJrksverbände die nolwendigen ständigen Kräfte einzu
steHen. Die beamteten Stra enwarte der Gemeinden hat der Bezirks
verband zu übernehmen, soweit mil dem Uebergar,g der Aufgaben
der betreffenden Gemeinde auf den Bezirksverband eine Uebernahme
nach Kap. V des Gesetzes ZUr Aenderung von Vorschriften auf dem
Gebiete des aJlgemeinen Beamten-, des Besoldungs- und des Ver
sorgungsrechtes vom 30, Juni 1933 (Reichsges fzb!, I S, 433) notwen
dig isl. Da die Wegebaulasl den Gemeinden nur zum - allerdings
wichtigsten - Teil abgenommen worden ist, isf grundsätzlich ein ver
hältnismä iger Teil der Beamfen zu übernehmen, Im Mange! eines
Einvernehmens bestimmen die zuständigen Aufsichtsbehörden die zu
übernehmenden Beamten (g 22 a. a. 0.). Die bisher als Sfra enar
beiler ständig beschäftigten Arbeiter der. Gemeinden sollen die Be
zirksverbände tunJichsl nach den gleichen Gesichtspunkfen über
nehmen.

. 4
Gemä  9 34 Abs. 4 des Landesfinanzausgleichsgesetzes Vom

1. August 1931 (GBI. S. 138) und 9 31 Abs. 2 der GemeIndefinanz
verordnung vom 29. März 1933 (GB!. S. 24) ist die Bezirksumlage für
die in clen bezeichneten Paragraphen al1gegebenen Tatbestände nicht
zu berücksichtigen, soweit sie im Rahmen dieser Verordnung zur
Deckung des Aufwandes für die Landsfrd en zweiter Ordnung dient.
Dasselbe gilt für die Erhebung der Umlagen gemä  g 12 Abs. 2 des
Realsteuersperrgeselzes vom 7. März 1933 (Reichsgesefzbl. 1935 r S.
349). !i 5 .

, Diese Verordnung frilt am 1. April 1936 in Kraft und gilt nur für
das Rechnungsjahr 1936.

Dresden, den 12. März 1936.
Der Sächsische Minister des IIrmern

In Verlretung:
Dr. v. Burgsdorff.



Errichtung von Zementfabriken
Der Sächsische Minister für Wir/schaH und Arbeit,
18. März 1936, Nr. I, 1 b: 11 Z.
Die Verordnung vom 9. April 1935 (VB!. I S. 204) hat ihre Erledi

gung gefunden, nachdem der Reichs  und Preu"ische Wirfschaffsmi
nisfer unterm 29. Februar 1936 eine Anordnung, betreffend Verbot
der Errichtung von Anlagen Zur Herstellung von Zement, erlassen
hat (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 52 vom 2. März 1936). Hiernach
dü,;en bis zum 1. Oktober 1936 nur mit Einwilligung des Reichs- und
Preuf,ischen Wirtschaffsministers

a) Unternehmungen oder Betriebe zur Herstellung von Zement
errichiet werden;

b) bestehende Unternehmungen den Geschäftsbetrieb auf die Her
stellung von Zement erweitern;

c) besfehende Unternehmungen oder Befriebe zur Herstellung von
Zement die Leistungsfähigkeit der bestehonden Anlage erwei
tern oder neue Anlagen errichten;

d) Betriebe oder Beiriebsabieilungen, die 13m Tage des InkraU
fretens dieser Anordnung länger ads sechs Monate ununter
brochen stillgelegen haben, wieder in Betrieb genommen werden. (VB!. I v. 20. 3. 36, S. 124.)

Bezahlung von Rechnungen tür Lieferungen und Leistungen
Der Sächsische Finanzminister, Der Sächsische Minister des Innern,
20. März 1936, Nr. 410 Verf. A I/Fin,Min.
Das nachstehende Rundschreiben des Reichsministers der Finan

zen vom 20. Februar 1936, 0.6300 - 1/36 I B Bau, wird den staat
iichen Behörden und Dienstsfellen sowie den Gemeindebehörden
zur Kenninis und Beachiung bekanntgegeben.

Von der Wirtsch"!ft sind Klagen darüber geführt worden, da  so
wohl behördliche als auch private Auftraggeber in der Bezahlung
fhrer Rechnungen sehr säumig sind, wodurch erhebliche Störungen
im WirtschaffS!eben eintreten,

Ich habe schon wiederholt dar05u/ hingewiesen, da  es für ein
geregelies Wirtschaftsleben uner!ä !ich ist, die vercinbarien oder üb
lichen Zahlungsfristen einzuhalten. Wenn auch die Prüfung der Rcch
nungen und die Klärung der dabei auftretenden Meinungsverschie
denheiten oft längere Zeit in Anspruch nehmen werden, so wird es
doch möglich sein, auf den unbestritienen Teil der Forderung des
Auftragnehmers eine entsprechende Abschlagszahlung zu leisten, so
da" dadurch auch er instand gesetzt wird, seinen Verpflichtungen gegen
Über seinen Gläubigern nachzukommen. (VBI. i v. 20. 3. 36, S. 124.)

Ergänzung der Eisenbelonbesfimmungen
Der preu"ische Finanzminister gibt im Runderlaf, vom 11. Februar

1936 - Bau 2932/24, 1 - folgendes bekannt:
"Durch den Runderla  vom 11. 1. 1936 - V 19 6201 5/64 sind die

Bestimmungen unter B vom 9. September 1925 au er Kraft gesetzt
worden. Mit Rücksicht auf bereits eingeleiiete Bauausführungen be
stimme ich, da!; fÜr Bauvorhaben, deren statische Berechnungen noch
nach den Bestimmungen unter B vom 9. September 1925 aufgestellt und
schon vor der Bekanntgabe des Runderlasses vom 11. 1. 1936 bei den
Baugenehmigungsbehörden zur Prüfung und Genehmigung eingereicht
worden sind, die Prüfung auch noch nach den Bestimmungen unter B
vom 9. September 1925 vorgenommen und abgeschlossen werden
kann."

S!I'.:hula..tltelenhtel'e.
"'''''''''  """""

Technische Hochschule Breslau. V 0 I' I e s u n gen für Gas!
teilnehmer in der Fakultät für Bauwesen im Som
mersemester 1936: Prof. Müller: "BaustoHlehre ff . Prof. Bode:
ffStadtbaukunst alter und neuer ZeW. Prof. Dr. Zeller: .Baugeschichk
(hühchrist!., roman. und gotische Zeit"), "Baugeschichte (Barock und
NeuzeW). Doz. Dr. FaUin: r' Versorgung der Gebäude mit Wasser,
Gas und Strom". Doz. D , Bimler:  Einführung in die Kunstwissen
schaft", "Geschichte der Baukunst, Plastik und Malerei der Neuzeit".
Prof. Dr. Jänecke: "Verkehrspolilik". Pro1. Dr. Zunker: "Kultur des
Oedlandes und der Wiesen und Weiden-. Oberregierungs  und Bau
rat Prof. Wechmann: "Uebersichi über die Wasserwirtschaft".

Technische Hochschule Breslau, E n t w u r / zum Bau ein e sschlesischen Hüttenwerkes für den Reichs
! eis tun g s kam p f der S t u den t e n s c h a f 1. Für den Reichs
leisfungskampf der Deutschen Studentenschaft im Reichsberufsweft
kampf der deutschen Jugend hat sich die Technische Hochschule Bres
lau die Aufgabe gestellt, den Bau eines schlesischen Hüttenwerkes zu
entwerfen. Mit den Arbeiten wurde am 22. Januar 1936 begonnen
und am 10, Februar waren die Eniwürfe mit allen Einzelheiten ferlig
gestellt. Ein in der Nähe von Laband OS. am Adol/-Hitler-Kanal ge
legenes Gelände wurde der Bebauung zugrunde gelegt, bei der Pro
fessoren und Sfudenten der einzelnen Fachschaften in elnmütigel Zu
sammenarbeit ein gro es Werk enistehen lie en, mit dem sich hof
fenilich die Breslauer Hochschu!e im Reichsleisiungskampf auszeichnen
wird. Den Baufachleuten lag der Entwurf der Gesamtanlage, der ein
zelnen Hoch- und Tiefbauten sowie der Siedlung mit Kirche und Ge
meindehaus, Feierabendhaus und Spor/platz ob. Die Entwürfe wurden
in der Technischen Hochschule ausgestellt.

Höhere Technische Staatslehranstalt für Hoch. und Tiefbau Frank
furt a, o. Für den Reichsleisfungswettkampf der S1udierenden an
Hoch- und Fachs.chulen haHen sich die Frankfurter HTl-Studierenden
im Hochbau das Thema "Das deulsche Dorf ff gestellt, während die
Tiefbauer den "Entwurf der Teilstrecke erner Reichsautobahn" bear
beilen. Nach Aufnahme der Verbindung mit den zustcindigen Be
hördensteIlen gingen drei Manns.chaUen im Hochbau und zwei Mann
schaffen im Tiefbau mit insgesamt 40 Mann aus verschiedenen Se
meslern an die umfangreiche und nicht leichte Arbeit. Die Hochbauer
entwarfen fÜr das Gelände nördlich der Dammvorstadt am Kornbusch
eine Siedlung und die Tielbauer die Weiterführung der Reichsauio
bahn von dem vorläufigen Endpunkt an der Mü!!roser landstra e nach
Guben einschlielJlich der erforderlichen Bauwerke. Die Arbeiten wur
den zur Besichtigung in der HTL. ausgestellt.

". "'" 0'"'"    ..
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Siegmar.Schönau. Rat hau san bau. Unter den in den Kreis
hauptmannschaften Chemnitz und Zwickau geborenen oder vor dem
1. Mai 1935 ansässigen Architekten haUe dcr Bürgermeister im No
vember vorigen Jahres einen örtlich begrenzten öffentlichen Wett
b,ewerb für ein,en Anbau an das Rathaus ausgesc!uiebe,n. Rechtzeitig
elllgegangen hierzu waren 37 Entwürfe. Mit dem 1. Preis (600 RM)
wurde der Enfwurf von Pau! Beckerf, Lichtenstein-C., ausgezeichnet;
den 2. Preis (400 RM) erhielt Friedrich Kerner, Chemnitz; den 3. Preis
(250 RM) C. Höppner, Münster (WesH.); und die Entwürte von Hugo
Koch, Leipzig; Schmidl, Gera; und Paul Vogel, Dresden, wurden fClr
je 125 RM angekauft.

fludiibtSP!!'te g6.en-. . -   =.

Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton. VIerfe, auf
amtlichen Erlassen ergänzte Auflage. Stand Januar 1936. Ber!in
1936. Verlag W. Ernst & Sohn, Berlin W 9, Köthener str. 38. 2 RM.

Der neue Abdruck umfa t 72 Seiten, darunter in den letzten 6 Seiler.
ein ausführliches und sorgfälfig durchgearbeitetes Sachverzeichnis mit
Stellenangaben. Er enthält au er den ergänzenden Erlassen vom
15. R 35 und 11. 1. 36 folgende Abschnitte: A. Bestimmungen für
Ausführung von Bauwerken aus Eisenbeton, B, Bestimmungen fur
Ausführung von Steineisendecken. C. Bestimmungen fÜr Ausführung
von Bauwerken aus Beton. D. Bestimmungen für Steifeprüfungen und
für Druckversuche an Würfeln bei Ausführung von Bauwerken ausBeton und Eisenbeton. M. P.
Jahresbericht der Schlesischen Technischen Hochschule zu Bres!au für

das Geschäftsjahr 1934/35. 52 Seiten, Format 21 X30 cm, geheftet.
Im Dezember 1935 erschien der .Jahresbericht der Gesel1schaft von
Freunden der Schlesischen Technischen Hochsrnule zu Breslau e. V. für
das Geschäffsjahr 1934/35", der seine besondere Bedeutung durch den
umfassenden und auslührlichen Bericht über die 25-Jahr-Feier der Schle
sischen Technischen Hochschule und den mit dieser gemeinsam durch
geführten Tag der deutschen Technik 1935 erhäH. Die grof,en An
sprachen von Reichsminister Dr. Rust und Magnifizenz Prof. Rein sind
im Wortlaut wiedergegeben. Sonst enthält der Jahresbericht 1934/35
alles Wissenswerte aus dem Lebcn dieser bedeutenden schlesischen
Hochschule.
Neue Wege der Grundsfücksbewertung. Von Dr.-Ing. Ernst Runge,

Regierungsbaumeister a, D. 1935. Formal Din A 5, IV, 48 Seiten
mit 7 Tafeln. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlm NW 7, Hermann
Göring-Str.;J e 27, Ingenieurhaus. Broschiert, Preis 2,80 RM.

Mit dem Problem, die Bewertung des deutschen Haus- und Grund
besifzes den heutigen wirtschaftlichen, städtebaulichen und staaispoli
tischen Verhältnissen und Erfordernissen anzupa5sen, befary! sich Re
gierungsbaumeister Dr.-Jng. E. Runge in dem vor1legenden Heft. Nach
eingehender Behandlung der Bewertungsgrund!agen in der Bauwirt
schaft, gehf der Verfasser zu eingehender Erörterung der Baukosten,
Grundstückspreise und Grundstückswerie Liber und widmet anschlie
end einen grö eren Abschniti der Bewerfung des bebauten Grund
stückes. In einem besonderen Absatz zeigt Runge den Weg zu einer
regelmäryigen Kapifalansparung, um den Bauwerl eines Hauses ab:w
decken und erörterl in diesem Zusammenhang auch den Begriff der
Lebensdauer eines Grundsttlcks. Der Schluf,teil weist dann praktische
Wege zur Stadl anierung, die 7 Tafeln des Anhangs enthalten die zur
Berechnung aller Werte und der Wertminderung benöfigien Tabellen.
Tageslicht im Hochbau. Die Ermittelung der notwendigen Fensfer

grö en auf Grund lichttechnischer Messungen von Prof. W. Büning
und Prof. Dr.-Jng. W. Arndt. 3. Beiheft zur Bauwe1t, 1935, 36 Sei
ten mit 44 Kurventafeln. Bauwelf Verlag, BerUn SW 68, Charlotten
siral3e 6. Preis 2,70 RM.

Das vorliegende Heft enthält das Ergebnis langjähriger Arbeiten der
bei den Verfasser, denen es gelungen ist, entgegen den bish<ar ge
bräuchlichen, aber ungenauEm Faustregeln durch Schaulinien die er
forderlichen Fenstergrö en nach umständlichen Beobachtungen und
BNechnungen zu ermitteln. Jedem Baufachmann und Beleuchtungs
ingenieur ermöglichen die 44 Kurvenfafe[n dieses Heftes für aIfe
denkbaren Fälle die richtige Fenstergrö e abzulesen, Die Bedeutung
der richtigen Ermitlelung der Fensfer9rö en empfiehH dieses Werk
von selbst.



frage Nr. 38. (Abdichtung des Kellers.)
Ein auswärtiger Unternehmer hai vor 2 Jahren ein Siedlungshaus

erstellt, welches teilweise unterkellert wurde. Diese Unterkellerung
ist mit einer 30 cm starken Kieszementbetonmauer eir.gefa 1 worden.
Durch Auftreten von Grundwasser hat sich im vorigen Jahr gezeigt,
dal3 infolge sdllechter Mischung das Wasser durch die Kel!erwände
eindring! und die Keller unter Wasser setzfe. Ich erhielt von der Bau
herrin ein ausgearbeitetes Kostenangebot uber Abdichtung des Kellers,
wobei Wandpulzsiärke, Fu bodenstärke sowie Mischungs-Verhältnis
und genaue Angabe von einem bekannten Dichtungsmiflel angegeben
waren. Nachdem Ich die Baunerrin persönlich an Orl und Stelle von
der au ersj schlechten Mischung des einlassenden Kellerwandbetons
aufmerksam gemacht haHe, sollte Ich mich verpflichlen, Garantie für
die auszuführende Arbeit zu übernehmen. Ich habe dies für den
2 cm starken Wandpulz und 4 cm starken Fu bodeneslrich mit dem
Dichtungsmittelzusatz auch getan, in der Annahme, da  der Erfolg
nicht ausbleiben würde. Es hat sich im Frühjahr nun gezeigt, da
trotz der Abdichtung an mehreren Stellen das Wasser wieder durch
dringt, wofür mich nun die Bauherrin verantwortlich machen will. Wie
kann ich nun dlc durchdringenden Stellen abdichten u'nd wie steht eshier mit der Garantieleislung? F. R., P.

Frage  r. 39. (Klaralllage tür eine Molkcrei.)
ich soll eme Molkerei durch Anbau vergrb ern, wodurch auch der

Neubau einer Kläranloge notwendig wird. Die aHe Anlage besteht
aus drei zusammengebaulen Gruben von insgesamt etwa 5,50X2,40 m
und 1,70 m Wasserstand und ist fur eine Leistung von etwa 10-12 cbm
täglich berechnet. Die einzelnen Gruben sind durch Tauchbogen mit
einander verbunden; in der ersten ist eine Trennwand zum Zuruck
haHen des Schlammes eingebauf. Die letzte kleinere Grube lei/et die
Abwässer in den Kanal. Die KJärung erfolgte nicht vollsiandig, so dal}
von der Aufsichtsbehorde Beanstandungen erfolgten. Kann mir einer
meiner Kollegen einen wirklich brauchbaren Vorschlag unterbreiten,
gegebenenfalls an Hand von Skizzen, wie eine solche Klaranlage ge
baut wird, deren Leistung täglich 30-35 cbm beträgt. Es sollen nur
Abwassei aus dem Molkereibehiebe geklart werden; sonstige Abwässer gehen nlchl durch die Anlage. T. K., Z.

Frage Nr. 40. (Mittel gegen Zersetzen durch Dünger und gegen
Grund/eucht igkeil.)

In dem Lagerkeller eines Speichergebaudes besteh! der Fu boden
aus hochkantigem Ziegelpflastcr und die Wände sind aus Ziegeln mit
Zement verputzt. Der Keller ist im Fu boden wasserdurchlässIg und
soll abgedichtet werden. Kann mir aus Serulskreisen Auskunft gege
ben werden, welches Zusatzmiitel zum Zementputz und Ful)boden ge
nommen werden mu , um beides gegen Zersetzen durch Dunger
widerstandsfähig zu machen. Die Sohle muf, wasserdichf werden.
Grundwasserdruck is! nicht zu berücksichtigen. F. Sch., L.

2. Antworl auf Frage Nr. 32. (Au enputz am früheren Sfal1gebIJUde.)
Die in Aussicht genommene Bauweise dürfte vollständig genügen.

Sie müssen den allen Puh: volllg entfernen, die Fugen tief auskratzen,
dann die Flache mit Orkit, Mauer/eer (Goudron) oder dgl. bestreichen,
gul trocknen lassen, darauf die schwalbenschwanzarfig gepre ten Falz
bautcdeln befestigen und dann den neuen Putz aL.Jfbringen. Dabei
wäre es zweckmaf,ig, zwischen den Bautaiein und dem alten Mauer
werk einen 2 bis 3 cm breiten Luftraum zu belassen. h.

3. Antworl aul Frage Nr. 32. (Au enputz al11 früheren StalIgebaude.)
Wenn das Gebaude längere Zeit als Stall gedient hat, ist es sehr

wahrscheinlich, daf, die in dem StalJdunst enthallenen Ammoniaksalze das
ganze Mauerwerk durchzogen haben, bis zur Au enseite vorgedrun
gen sind und dadurch die Flecke im Putz hervorgerufen wUrden. Um
zu verhüten, da  der neu aufzubringende Putz wieder Flecke erhält
bzw. zerstöri wird, können die Flächen mil Falzbautafeln bekleidei
tmd dann verputzt werden. Da aber der alle fleckige Putz auf jeden
Fall abgeschlagen und die Fugen gründlich und lief ausgekratzt wer
den mussen, ist zu ubcrlegen, ob es in Ihrem Falle nicht billiger und
einfacher iSl, die Flächen zu isolieren und dann eincn geeigneten Ver
putz aufzubringen. Zu diesem Zweck bringt man auf die vom Verputz
befreite, gut gereinigte Fläche einen zweifachen bituminösen Schulz
anstrich (Kaltbilumen) aut. Den zweiten Anstrich, dcr erst aufgebracht
wird, wenn der vorhergehende trockcn ist, bestreut man mit scharfem
Sand; hierdurch findet ein besseres Haften des nun folgender1 Putzes
statt. Das Putzen erfolgt mit einem guten Zementmörle! (Mischungs
verhältnis 1 : 3), dem man ein bekanntes Dichtungsmittel nach Vorschrift der Herstellerfirma zusetzt. B!w., S.

1. Antwort aul Frage Nr. 33. (Mehrpreis tur Pfeilermauerwerk.)
Ihre Frage gibt in zweifacher Hinsicht zu grorJen Bedenken Ver

anlassung, denn 1. sind Sie ein unberechenbarer Künstler, wenn Sie
1 cbm Mauerwerk mit 19 RM, wozu noch ein 4 vHiger Abschlag kom
men 50)[, ausfuhren können. Sie müssen wohl mindestens die Ziegeln
dann geschenkt bekommen, oder nicht bezahlen. 2. an sich bleibt
vertragliche Abmachung als solche rechhverbindlich. Wie Sie aber
wiederum zu einer Zulage von 23 RM je cbm Mauerwerk kommen
können, isi mir ebenso rälselhaft und kein Bausachverständiger _ der!I

Sie scheinbar nicht sind - dürfte Ihnen einen solchen Zulagenpreis
für Zementmauerwerk als vertretbar bezeichnen können. F. W., B.

3. Antwort auf Frage Nr. 33. (Mehrpreis für Pfeilermauerwerk.)
Den ersten Fehler des Anschlages haben Sie selbst gemacht, indem

Sie in der Steile "Mauerwerk in Zemenfmörtel als Zu!age" den vollen
Mauerwerkpreis von 23 RM eingesetzt haben, während Ihre Mitbe
werber richtig rechneten und nur den Mehrpreis angaben; Sie halten
also, da Sie 19 RM für gewöhnliches Mauerwerk rechneten, nur 4 RM
einzusetzen. Daher kommt der Unterschied von 2,70 bis 23 RM. Den
zweiten Fehler hat die vergebende Stelle getan, indem sie den Fehler
nicht fand und diesen hohen Preis nicht beanstandete, somit also still
schweigend mit einem Zulagepreis von 23 RM umgerechnet mit einem
Gesamtpreis für Pfeilermauerwerk von 19 RM + 23 RM = 42 RM
einverstanden war. Nach Ihrem dargestellfen Fail mul) Ihnen also der
Betrag von 23 RM als Zulage gezahlt werden. A. H. P., B.

2. Antwort auf frage Nr. 35. (Eichenklötze als Pferdestalllu boden.)
Eichenholzklotzpflaster ist ein ausgezeichneter Pferdestallfu boden.

Er ist wärmer als Stein oder Zemenl und hat au erdem den 9ro en
Vorfeil, da  er die schar/en Eisen der Pferd2 beim Scharren nicht
stumpt macht. Die Klötzer werden so g pfl stert, daf} ihre F ser senk
recht steht und die Fugen 13m besten, wIe Sre schon sagen, mit Asphaltausgegossen werden. E. M., A.

3. Antwort auf Frage Nr. 35. (Eichenklötze als Pferdesta1!Tul)boden.)
GewHJ eignet sich Eichenholzpflaster als Plerdesta!1fu boden, je

doch besitzt es, wie auch alle übrigen Harthölzer, den Nachteil, dal)
es im Laufe der Zeit eine glatte Oberfläche erhält, den Tieren also
keinen genügenden Halt mehr gibt. Allerdings kann man diesen
Uebelstand durch reichliches Einstreuen beseifigen. Bei Verwendung
von Eichenholz erübrigt sich das Imprägnieren. Das harzreiche Kie
fern- und Larchenholz erfüllt aber den Zweck ebenfalls und au erdem
steIlI es sich im Preise billiger. Es mu  a!1erdings in geschlossenen
Kesseln unter Anwendung von Druck durch und durch mit hei cm
Teeröl getrdnkt werden. weil es andern/ans Iruhzeitiger Fäulnis zum
Opfer tä!lt. Anstreichen mit Karbolineum oder Eintauchen in diese
Masse würde nicht genügen. Auf den etwa 15 bis 25 cm starken
Unterboton verlegt man die Klötze mit den Hirnseiten nach oben,
nachdem man sie vorher in hei e Bitumenmasse getaucht hat. Wäh
rend man die unteren Fugenstücke mit trockenem Sand ausfUllI, wird
der obere Teil der Fugen während der Arbeiten erst mit 10 mm
breiten Holzleisten ausgehHIt und dann mit Aspl1aif, Goudron oderBilumen vergossen. gh.

2. Antwori auf Frage Nr. 36. (Tropfende Stalldecke.)
Wenn die Entlüftung in Ordnung ist, kann es in Ihrem Falle nur

Niedersdllagswasserbildung sein. Die qecke ist eben bei leer.em
Boden nahezu als Au enwand zu betrachten und muf, daher eine
bessere Isolierung erhalten. Ihr Vorschlag ist ganz gul so, wenn Sie
an stelle der Holzspäne Sägemehl verwenden. Wenn Sie aber Mause
und Raftennester vermeiden wollen, empfehle ich Ihnen eine in einem
Zementmörlelbett liegende 5 cm starke Holzfaserplatte, auf welche
Sie einen etwa 3 cm starken Zementestrich aufbringen können.

E. M" A,
3. AntWQrt auf Frage Nr. 36. (Tropfende Sfalldeck6.)
Da die Decke erst im vorigen Herbst ausgefuhrt worden ist, mu  sie

selbstverständlich im ersten Winter noch recht erhebliche Mengen
Baufeuchtigkeit enthallen; du erdem aber ist det Raum über der Decke
völlig unbenützt und daher die Deckenoberfläche sehr stark abgekühlt.
Dann ist es eben kein Wunder, wenn es in1 Stalle regnet. Benützen
Sie den Boden als Heu-, Sfroh  oder Siedelagerraum und sorgen Sie
dafür, da  der gesamte Fufjboden während des winters stels mit
einer dünnen Schicht des betreffenden Materials bedeckt ist, und
Ihre Stahlrohr   Betondecke wird staublrocken sein. Gegebenen/alls
würde auch ein wenigc Zenfimeter dicker Strohlehlllesirich bereits sehr
gute Diensie tun. Die Hauptsache ist jedenfalls, da  Sie die ei£,enlllche
Oeckenobedlache vor starker Abkühlung schützen; dann wird die
Tropfenbildung völlig aufhören, sobald die Decke erst einmal ausgetrocknet ist. hrm.

1. Antwort auf Frage Nr. 31. (Wer haftet fÜr Trockenl,iJU!e?)
Der Bauausflihrencle kann hailbar gemacht werden, wenn die holz

zerstörenden Pilze mil dem Neubauholz in die Hauser gelCingen oder
wenn durch Fahrlässigkeit bei Durchfuhrung des Baues Ansteckungs
herde geschaffen wurden. Die Schuld liegt deshalb auf Ihrer Seite,
denn man sollte grundsätzlich altes neue Holz vor denl Einbau durch
Behandeln mit geeigneten chemischen Schutzmitteln imprägnieret1,
damit es, selbst wenn es gelegentlich feucht wird, vor Zerstörung ge.
schützt ist. Im Handel befinde! sich eine gro e Anzahl solcher Schutz
mittel zu nicht sehr hohen Preisen, da  Sie diese Streitigkeit vorher
leichi verhindern konnten und sich vor Schaden bewahrt hätten. Eine
nachlrägliche Imprägnierung der eingebauten, von Trockenräul  be
fallenen Hölzer durfte wenig Zweck haben; vielleicht können Sie aber
einige Hölzer mit Hilfe eines geeigneten Anstrichs vor dem weiterenVerfall schützen. E. B., B.


